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Begründung zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Ortsteil:  Schuckenbaum 
Änderungsgebiet: Südlich Schackenburger Straße (L 968) 

Verfahrensstand: Feststellungsbeschluss / Abschließender Beschluss 

1 Änderungsgebiet 

Das Änderungsgebiet betrifft einen Teilbereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
südlich der Verkehrsfläche Schackenburger Straße, östlich des Gutes Hovedissen, im 
Ortsteil Schckenbaum und umfasst in der Gemarkung Schuckenbaum, Flur 2, einen 
Teil des Flurstückes 8. 
Die Abgrenzung des Änderungsgebietes in einer Größe von rd. 3,74 ha ist im Ände-
rungsplan dargestellt. 

2 Raumordnung und Landesplanung 

Die Bauleitpläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung anzupassen. 
 
Der Gebietsentwicklungsplan (Regionalplan) für den Regierungsbezirk Detmold - Teil-
abschnitt Oberbereich Bielefeld - weist das Änderungsgebiet zurzeit als „Allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereich“ aus. 
Diese Darstellung erfolgt auch für die östlich, südlich und westlich angrenzenden Flä-
chen. Im Norden schließt der Verlauf der L 968 / Schackenburger Straße als „Straße für 
den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr“ an.  
 
Der Standort des Gutes Hovedissen ist ebenfalls als „Allgemeiner Freiraum- und Agrar-
bereich“ dargestellt. Südwestlich des Änderungsgebietes sind dem Gebietsentwick-
lungsplan Ausweisungen für „Oberflächengewässer“ sowie „Waldbereiche“ zu entneh-
men. 
 
Zur Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung wurde am 10.07.2013 
gem. § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) bei der Bezirksplanungsbehörde der Bezirks-
regierung Detmold eine Anfrage im Bauleitplanverfahren gestellt. 
Mit Schreiben vom 15. August teilt die Bezirksregierung im Einvernehmen mit dem 
Kreis Lippe mit, dass nach Prüfung der Unterlagen aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken bestehen. 
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Regionalplan-Ausschnitt - ohne Maßstab 

3 Anlass der Planung 

Anlass für die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 08/001 „Saat-
gutbearbeitungshalle Gut Hovedissen“ und die parallele 21. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ist eine private Projektentwicklung zur Errichtung einer Saatgutbearbei-
tungshalle und der notwendigen Nebenanlagen. 
 
Die Planung sieht für den Geltungsbereich der Pläne die Errichtung einer Halle zur 
Saatgutbearbeitung und damit in sachlichem Zusammenhang stehenden Anlagen, wie 
Gewächshäuser und Stellplätze, vor. Die Investition in eine neue Aufbereitungshalle ist 
unternehmerisch zwingend geboten, um die erfolgreiche Betriebsentwicklung der W. 
von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG (WvB) fortführen zu können. 
 
Das Änderungsgebiet liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. Die vorgesehene Nut-
zung einer Saatgutverarbeitungshalle gilt dem Grunde nach als sog. privilegiertes Vor-
haben im Außenbereich und ist somit zurzeit an dem Standort grundsätzlich genehmi-
gungsfähig. 
Die Schaffung des notwendigen Bauplanungsrechtes für die Projekt- und Vorhabenpla-
nung soll dennoch durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes gem. § 30 BauGB, 
hier im Sinne eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gem. § 12 BauGB, erfol-
gen. 
 
Aufgrund der vorhabenbezogenen Standortanforderungen wie  
- unmittelbare räumliche Nähe zu dem vorhandenen Betriebsstandort, 
- zusammenhängende Fläche, die Erweiterungsoptionen erlaubt, 
- unmittelbare Anbindung an überörtliches Verkehrsnetz / äußere Erschließung 
kommen - neben dem von dem Projektträger präferierten Standort - keine alternativen 
Standorte in Leopoldshöhe in Frage. 
Der Standort für die Saatgutverarbeitungshalle ist unmittelbar am heutigen Standort des 
Betriebes WvB vorzusehen sowie in räumlicher Nähe zu den zum Betrieb gehörenden 
Anbauflächen. 
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Für die geplanten zukunftssichernden Investitionen reicht die gegebene Fläche der 
Hofstätte in Hovedissen nicht aus. Eine Erweiterung der Hofstätte um wenigstens 3 ha 
ist daher notwendig. Als einzig denkbare Hofstätten-Erweiterung bietet sich die östlich 
der heutigen Hofstätte Hovedissen gelegene Ackerfläche „Heidland“ entlang der Scha-
ckenburger Straße an. 
Eine „Aussiedlung“ in Gewerbegebiete der Gemeinde verbietet sich, weil technisches 
Saatgut in enger Verbindung mit der Zuchtabteilung laufend geprüft und aufgearbeitet 
werden muss (Qualitätssicherung, Sortenechtheits-Kontrolle etc.). Als Alternative wäre 
theoretisch auch eine totale Verlagerung des Standortes in eine andere Region denk-
bar. Eine solche Konzeptänderung zu Lasten hiesiger fachlich hochqualifizierter Ar-
beits- und Ausbildungsplätze möchten die Gesellschafter der WvB vermeiden. 

4 Situationsbeschreibung 

Das Änderungsgebiet liegt südlich angrenzend an die L 968 / Schackenburger Straße, 
die es im Osten über Pottenhausen mit Lemgo und im Westen mit Bielefeld verbindet. 
 
Es grenzt östlich an das Gut Hovedissen und ist derzeit eine landwirtschaftlich genutzte 
Fläche, die dem Ackerbau dient. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde auf der Flä-
che Weizen angebaut. Auch die unmittelbar angrenzenden Flächen, mit Ausnahme der 
Verkehrswege, werden landwirtschaftlich genutzt. Nördlich und südlich des Änderungs-
gebietes befinden sich weitere ackerbaulich genutzte Flächen, während sich westlich 
das Gut Hovedissen befindet. 
 
Die Höhenentwicklung im Änderungsgebiet verläuft in Ost-südöstlicher Richtung um 
etwa 6 m abfallend. Des Weiteren verlaufen zwei 30-kV-Leitungen im Süden über den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Beide Leitungstrassen sollen zukünftig durch 
hochbauliche Anlagen nicht unterbaut werden. Der notwendige Abstand zu der südlich 
des Änderungsgebietes verlaufenden 220-kV-Leitung wird durch das Vorhaben nicht 
berührt. 
 
Gewässer und Grünflächen werden von der Planung ebenfalls nicht berührt. 
 
Das Gut Hovedissen beinhaltet bauliche Anlagen des Saatzuchtbetriebes (Wirtschafts-
gebäude, Laborräume, Gewächshäuser, Büroräume und Garagen), zwei Wohnhäuser 
sowie ein Trafohäuschen. Im Abschnitt der Schackenburger Straße am Gut Hovedissen 
verläuft an der Südseite der Straße ein Fuß- und Radweg. 
 
Das Pflanzenzuchtunternehmen WvB ist seit über 160 Jahren im Gebiet der heutigen 
Gemeinde Leopoldshöhe tätig und konzentriert sich heute auf den Standort Hovedis-
sen. 
Die WvB hat sich heute zu einem führenden Getreidezüchter in Deutschland entwickelt, 
der mit mehreren erstklassigen Sorten wieder hervorragende Perspektiven hat. Das 
Sortiment umfasst aktuell 12 Winterweizen- und 3 Wintergerstensorten am Markt und 
12 Sortenstämme in den fortgeschrittenen Zulassungsverfahren. Die Anzahl der Be-
schäftigten in Hovedissen (bei WvB, „Saaten-Union Biotec GmbH“ (SU Biotec) und 
Landwirtschaft) konnte mit heute 100 Mitarbeitern, davon 14 Auszubildende, auch deut-
lich gesteigert werden. 
 
Planungskonsequenz: 
Da die Planung unmittelbare bauliche Maßnahmen vorbereiten und darüber hinaus die 
Option einer baulichen Erweiterung bieten soll, empfiehlt sich eine bauliche Entwicklung 
in West-Ost-Richtung, um stets einen Zusammenhang der neu entstehenden baulichen 
Anlagen und des Gutes Hovedissen zu gewährleisten. 
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Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Leopoldshöhe stellt das Ände-
rungsgebiet als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Diese Darstellung erfolgt auch für 
die angrenzenden Flächen. 
Dem Entwicklungsgebot des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus dem Flächen-
nutzungsplan gem. § 8 (2) BauGB kann entsprochen werden, da der Flächen-
nutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB geändert wird (21. Änderung 
„Saatgutbearbeitungshalle Gut Hovedissen“). 

5 Darstellung der Nutzung 

Die beabsichtigte Änderung der Darstellung hat folgende Größenordnung: 
 

Art der Bodennutzung gem. Flächennutzungsplan Bisher rd. Künftig rd. 

Flächen für die Landwirtschaft 
gem. § 5 (2) Ziffer 9a BauGB 
 
Sonderbauflächen, Zweckbestimmung Verarbei-
tung und Züchtung von Saatgut, Getreide und 
Bodenfrüchten gem. § 5 (2) Ziffer 1 BauGB i.V.m. 
§ 1 (1) Ziffer 4 BauNVO 
 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gem. § 5 (2) Ziffer 10 BauGB 
 

 
 
3,74 ha 
 
 
----- 
 
 
 
 
 
----- 

 
 
0,38 ha 
 
 
2,79 ha 

 
 
 
 
 
0,57 ha 

 
 Gesamt 

 
3,74 ha 

 
3,74 ha 

6 Auswirkungen auf die Umwelt, Angaben nach § 2a BauGB 

6.1  Umweltprüfung  

Im Parallelverfahren 
- der 21. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
- der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 08/001 „Saatgutbear-

beitungshalle Gut Hovedissen“ 
erfolgt die Erstellung des Umweltberichtes. 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchzuführen, deren Ergebnisse gem. § 2a BauGB in einem Umweltbericht als geson-
derter Teil der Begründung darzulegen sind.  
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst dabei den Geltungsbereich 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 08/001 „Saatgutbearbeitungshalle Gut Ho-
vedissen“. 
Mithin sind die dargestellten umweltrelevanten Auswirkungen auf der Ebene des Be-
bauungsplanes sachlich wie räumlich weitreichender und umfassender zu betrachten 
und erfüllen damit den Anspruch an eine Umweltprüfung auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplanes. 
 
Aufgrund der zeitlichen Parallelität zwischen der 21. Änderung des Flächennutzungs-
planes und der Aufstellung des Bebauungsplanes 08/001 „Saatgutbearbeitungshalle 
Gut Hovedissen“ wird gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf den Umweltbericht zur Aufstel-
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lung des Bebauungsplanes als Ergebnis der Umweltprüfung verwiesen (Teil B der Be-
gründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 08/001 „Saatgutbearbei-
tungshalle Gut Hovedissen“ / 21. Änderung des Flächennutzungsplanes „Saat-
gutbearbeitungshalle Gut Hovedissen“). 
 
In einer Bestandsermittlung wurden im Zuge der Umweltprüfung für die potenziell be-
troffenen Schutzgüter die Aspekte der bestehenden Umweltsituation im Plangebiet er-
mittelt und bewertet. Dazu ist eine Ortsbegehung durchgeführt und die einschlägige Li-
teratur ausgewertet worden.  
Anhand der ermittelten Bestandssituation im Untersuchungsgebiet ist es möglich, die 
Umweltauswirkungen, die von dem Vorhaben ausgehen, zu prognostizieren und den 
Umfang und die Erheblichkeit dieser Wirkungen abzuschätzen.  
Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 (6) werden im Rahmen der Umweltprüfung die 
Auswirkungen auf folgende Schutzgüter geprüft: 

 Menschen und menschliche Gesundheit  
 Tiere 
 Pflanzen  
 Boden  
 Wasser  
 Klima und Luft  
 Landschaft  
 Kultur- und sonstige Sachgüter  
 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

 
Zusammenfassend wird deutlich, dass von dem Vorhaben primär Wirkungen auf die 
Schutzgüter Boden, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild ausgehen. Relevante Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Wasser, Klima und 
Luft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 
 
Für die verbindliche Bauleitplanung gilt: 
 
Für die Eingriffe in Natur und Landschaft ist für deren Ausgleich auf der Basis des Be-
rechnungsmodells des Landes Nordrhein-Westfalen „Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft – Arbeitshilfe für die Bauleitplanung“ sowie der „Numerischen Bewer-
tung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ eine erforderliche Biotopwertver-
besserung von 22.749 Werteinheiten ermittelt worden.  
 
Die Kompensationsfläche liegt südlich des Plangebiets innerhalb der Gemarkung 
Schuckenbaum, Flur 2, Flurstück 8 . Entlang des Heipker Baches soll eine 5-reihige 
Strauchpflanzung vorgenommen werden. Außerdem ist geplant auf der zentralen Kom-
pensationsfläche eine Baumgruppe aus drei Eschen (Fraxinus excelsior) an-
zupflanzen. Auf der übrigen Fläche soll eine Artenreiche Mähwiese entwickelt werden. 
Die Gehölzpflanzung ergänzt die am Heipker Bach vorhandenen Bäume, während das 
extensive Grünland mit den Grünlandflächen südwestlich des Plangebiets vernetzt wird. 
Hierdurch wird ein Biotopverbund hergestellt. Zwischen dem Garten und der Kompen-
sationsfläche ist ein 3,5 m breiter Weg aus einer wassergebundenen Wegedecke ge-
plant. 
Die 5-reihige Strauchpflanzung entlang des Heipker Baches soll eine breite von 10 m 
besitzen. 
Durch das Entwickeln einer 4.468 m² großen Artenreichen Mähwiese sowie das Pflan-
zen eines 1.190 m² großen Gehölzstreifens wird der Kompensationsbedarf von 22.749 
Biotop-punkten gedeckt. 
Im Plangebiet befinden sich potentielle Brutstandorte der Vogelarten Feldlerche und Kie-
bitz. 
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Zur Vermeidung der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG muss die Inan-
spruchnahme der Ackerfläche außerhalb der Brutzeit von Feldlerche und Kiebitz, also 
zwischen dem 01. September und dem 28. Februar, erfolgen. 
Außerhalb des Plangebietes befinden sich Flächen mit deutlich optimaleren Brutstandort-
bedingungen für diese Vogelarten, sodass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin gegeben ist. 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme können die Verbotstatbestände nach 
§ 44 (1) Ziffer 1-3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
Um eine Betroffenheit gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG auszuschließen, muss die Inan-
spruchnahme der Ackerfläche außerhalb der Brutzeit des Kiebitzes und der Feldlerche, 
also zwischen dem 01. September und dem 28. Februar, erfolgen. 

6.2 Landschaftsplan 

Das Änderungsgebiet liegt innerhalb des rechtsgültigen Landschaftsplanes Nr. 2 „Leo-
poldshöhe / Oerlinghausen-Nord“ des Kreises Lippe. Im Festsetzungsteil ist der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Gut 
Hovedissen westlich des Änderungsgebietes hingegen ist von der Festsetzung als 
Landschaftsschutzgebiet ausgenommen. 
 
Der Entwicklungsteil des Landschaftsplanes des Kreises Lippe weist das Änderungs-
gebiet als Fläche mit dem Entwicklungsziel 2 („Anreicherung“) aus. Das Entwicklungs-
ziel 2 wird insbesondere dargestellt für im Ganzen erhaltungswürdige Räume mit relativ 
geringer Ausstattung mit naturnahen Lebensräumen und gliedernden und belebenden 
Elementen. Es handelt sich dabei meist um intensiv genutzte Räume mit hohem Acker-
anteil.  
 
 

 
 
Landschaftsplan-Ausschnitt - ohne Maßstab 
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Planungskonsequenz: 
Gem. § 29 (4) Landschaftsgesetz (LG NRW) sind die Flächen mit der beabsichtigten 
Festsetzung eines „Sondergebietes“ im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes aus dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes herauszunehmen. 
Wird mit einem Bebauungsplan in den Geltungsbereich eines Landschaftsplanes ein-
gegriffen, so treten nach Landschaftsgesetz NRW bei der Aufstellung, Änderung und 
Ergänzung eines Bebauungsplanes mit dessen Rechtsverbindlichkeit widersprechende 
Festsetzungen und Darstellungen des Landschaftsplanes außer Kraft. Hierzu zählen 
Darstellungen der Entwicklungsziele, die Festsetzung von Schutzgebieten, die Festset-
zung zur Zweckbestimmung für Brachflächen, forstliche Festsetzungen sowie Festset-
zungen von Entwicklungs-, Pflege- und Ersatzmaßnahmen gem. Landschaftsgesetz 
NRW sowie der Geltungsbereich des Landschaftsplanes. 
 
Die Anpflanzungsfläche im Osten des Vorhabenbereiches gehört zu dem Grundstück 
des Vorhabens „Saatgutbearbeitungshalle“. 
Im Flächennutzungsplan wird für die Anpflanzungsflächen im Gegensatz zu den natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsflächen keine Darstellung als Grünfläche vorgenommen. 
Im vorliegenden Fall bekommt der betroffene Bereich die Darstellung als „Fläche für die 
Landwirtschaft“, damit deutlich wird, dass es sich hier nicht um eine Baufläche handelt 
und diese  weiterhin unter Landschaftsschutz steht. 
 
Mit Rechtskraft des VB-Planes treten widersprechende Darstellungen und Festsetzun-
gen des Landschaftsplanes außer Kraft. Flächen im Bebauungsplan auf denen grün-
ordnerische Festsetzungen nach § 9 (1) Ziffern 20, 25a und 25b BauGB getroffen wer-
den, verbleiben im Landschaftsschutz. 

7 Verkehr 

Die äußere Erschließung erfolgt durch die Schackenburger Straße. 

8 Niederschlagswasserentsorgung 

Nach § 55 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften und wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. § 51a LWG 
ergänzt bzw. konkretisiert den bundesrechtlichen Grundsatz. 
 
Die lehmhaltigen Böden im Gemeindegebiet sind dem Grunde nach nicht geeignet, das 
gesamte Niederschlagswasser zu versickern. Auf diesen Umstand hin ist das Entwäs-
serungskonzept für das Vorhaben abzustimmen. 
 
Seitens der Abwasserwerke der Gemeinde Leopoldshöhe wird eine Einleitung gedros-
selt in die offene Vorflut des südlich des Plangebietes verlaufenden namenlosen Ge-
wässers (Verlängerung Heipker Bach) favorisiert. 
 
Eine Verpflichtung zur Versickerung des Niederschlagswassers in dem Sondergebiet 
wird nicht vorgenommen.  
Dabei sind das auf den Dachflächen anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser 
sowie das Niederschlagswasser von den befestigten Erschließungsflächen zu berück-
sichtigen und ggf. dass Regenwasser und Sickersaft getrennt zu erfassen. 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens werden ein Abwassermanagement entwi-
ckelt und die notwendigen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung / zum Umgang mit 
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dem Niederschlagswasser (Rückhaltung und Reinigung) mit den zuständigen Behörden 
abgestimmt. 
 
Grundsätzlich ist bei der Wahl des Entwässerungskonzeptes zu gewährleisten, dass 
der heute vorhandene natürliche Landabfluss gewährleistet bleibt bzw. nicht ver-
schlechtert wird. Ein wildes Abfließen von Oberflächenwasser auf an das Plangebiet 
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist ggf. durch einen Graben entlang der 
Grenzen zu unterbinden. 
 

9 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Ein 370 Jahre altes Fachwerkhaus des Vorwerks zu Gut Hovedissen steht kurz vor 
dem Eintrag in die Denkmalliste. Der Ausschuss für Bildung und Kultur hat einstimmig 
dafür votiert. 
Die Initiative ging von Eigentümer Hermann Graf von der Schulenburg aus. Die Denk-
malpfleger des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) bestätigten die Denkmal-
würdigkeit des Fachwerkhauses aus dem Jahr 1643. Es zeige die Entwicklung der 
landschaftlichen Arbeits- und Produktionsverhältnisse seit dem Dreißigjährigen Krieg. 
Die Liste der Baudenkmäler in Leopoldshöhe enthält sonst keine die innerhalb des Gu-
tes Hovedissen. 
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Zurzeit rechtsverbindliche Darstellungen 
 

 
 
  Legende 
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Darstellungen zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 
 
    Legende 
 

 
 
  




